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Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie 
Verkehr und Wohnen 
EFRE-Verwaltungsbehörde  

Stand: März 2022     
         
           

                  
 
 
 
Besondere Hinweise zu den Informations- und 

Kommunikationspflichten bei REACT-EU-Vorhaben 

IWB-EFRE-Programm Hessen, Förderzeitraum 2014 bis 2020 

 

 

 

 

 

Grundsätzlich gelten für Begünstigte deren Vorhaben aus REACT-EU-Mitteln finanziert werden dieselben 

Publizitätsvorschriften wie für die EFRE-Vorhaben der Förderperiode 2014 bis 20201. Dementsprechend 

sind auch bei REACT-EU-Vorhaben die Hinweise aus dem Merkblatt „Informations- und 

Kommunikationsmaßnahmen“ zu beachten. 

 

Abweichend von den Angaben im Merkblatt „Informations- und Kommunikationsmaßnahmen“ haben 

Begünstige bei REACT-EU-Vorhaben jedoch folgende zwei Hinweise bzgl. der Publizitätsvorschriften zu 

berücksichtigen: 

 

1. Zusätzlicher Förderhinweis 

 

Begünstigte mit REACT-EU-Vorhaben sind dazu verpflichtet im Rahmen ihrer 

Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemeldungen, Beschilderung, Webseite, Werbematerial etc.) 

auf die Förderung aus REACT-EU hinzuweisen. Hierfür ist der folgende Förderhinweis zu 

verwenden (vgl. Art. 92b, Nr. 14 Verordnung (EU) 1303/2013):  

 

 

„Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung als Teil 

der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie finanziert.“ 

 

 

Der Förderhinweis muss nicht unmittelbar neben dem Logo stehen, sollte aber jederzeit gut 

lesbar sein (z.B. bei Ausrucken). 

 

 

                                                           
1 Die Publizitätsaufgaben und –pflichten für Begünstigte und Verwaltungsstellen ergeben sich aus Artikel 115 in 
Verbindung mit Anhang XII der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, geändert durch Verordnung (EU, Euratom) 
2018/1046, Verordnung (EU) 2020/558 und Verordnung (EU) 2020/2221, und Artikel 3 bis 5 in Verbindung mit 
Anhang II der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 821/2014, geändert durch Durchführungsverordnung (EU) 
2019/255. 
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2. NextGenerationEU-Logo statt EFRE-Logo 

 

Für Vorhaben, die aus REACT-EU gefördert werden, ist das Logo von „Next Generation EU“ 

zu verwenden: 

 

 
 

 

 

 

 

In Kombination mit dem oben genannten REACT-EU-Förderhinweis kann das Logo auf der 

Webseite www.efre.hessen.de heruntergeladen werden.  

 

Ohne den zusätzlichen Förderhinweis kann das Logo im Downloadcenter der Europäischen 

Kommission unter folgender Adresse heruntergeladen werden:  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung als Teil der Reaktion der Union auf die 
COVID-19-Pandemie finanziert. 

http://www.efre.hessen.de/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter

